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Die Verwirklichung des EG-Binnenm;trk.tes 1992 gibt zu höchst gegenläufigen 
arbeits- und sozialpolitischen Prognosen Anlaß: Der Cecchini-Bericht' samt der 

ihm z.ugrundcliegendcn Detailstudien ' verheißt - ausgelöst durch die Integralion -

einen winschafdichen Take-off. der zwischen 1,75 und mehr als 5 Millionen 

Arbeitspl:it2.e neu schaffen werde. Die Gewerkschaftsseitel ihrerseits prognosliziert 
vor allem ein durch den verscharlten Wettbewerb angeheiztes Flexibilisicrungs- und 

Rationalisierungsszenario. als dessen Ausgang gravierende Arbeitsplatzgewinne 

zumindest ungewiß bleiben müßten, die Gefahr eines sozialen Dumpings aber um 

so größer sei. Gefordert wird die Fesdegung eines ~sozialen Sockels«. 

Die Gleichberechtigung der Frau im Erwerbshereich findet in diesem Zusammen­
hang zwar Erwähnung, steht aber keinesfalls im Minelpunkt der Forderungen. Die 

Gleichbehandlungsrichdinien und -beschlüsse der EG werden vielmehr in der Regel 

als BeispiclsfaJl angeführr, wo der soziale Sockel bereits vorbildhaft verwirklicht 

worden sei.' Dementsprechend wird ein besonderer Handlungsbedarf für die 

Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau im Zusammenhang mit der E.ta­

blierung des gemeinsamen Binnenmarktes '92 deo,eit weder gesehen noch formu­

lien . 
Solches ist aus Frauensicht jedoch nur dann akzeptabel. wenn die Gleichberechti­

gung der Frau auf der normativen EG-Ebene nach den vorliegenden Erfahrungen 

catsäehlich zufriedenstellend abgesichert und darüber hinaus auch in einzclsraarliche 

Rechtswirklichkeit umgesetzt worden ist. Zusätzlich dürfen die durch den Binnen­

markt künftig ausgelösten Entwicklungen keine neuen Gefahren speziell für die 

Frauenerwerbstätigkeit befürchtcn lassen. Diesen beiden Fragestellungen soll des­
halb im folgenden detaillierter nachgegangen werden. 

J P. CC<:ch", I. Europ. '92 - Ocr Vorteil de, B'nnellmuk,c,. B.den-Boden 1988. 

2 M. Emerson u. J . • The Economl., of '991 - An Asse"men, of .he potenllal ECQnomlc Effce,s or 
CompJ<,ung ,he In(cm~1 M>rkcl of ,he- Europ .. n Commumty. Europun CommunllY No jj. Bru"fI 

'988 . 
Europäisches Gcwerksch:tflSlnsl<tul (Hg .). Die 50'11)' DimenSIOn des Binn<nmaTk,C>. Teil I: Bc,.h:;fll­
gung. [ .. fo '\ , Br\isselI98S, S. 1-1 H. F. Su,nkühl.r. Ein Europ. für 110 Millionen Arbeitnehmer. m : Dir 

Mi,besummung 1989. S. 290 (( .• S. '90. 
VgL KommiSSIon der Europais~hen Gememschaften (Hg.). Die SOZiale DimenSion des Binnenmarktes. 
ZWlSchenbcrtch, du Inlerdirekuonalen Gruppe, SO~131es Europ~. Sondernummer. Brüssc/. Luxemburg 
I,S8. s. 74 . w. D~ublcr, Europäischer Binncnmork, und GewcrkschaflSpolitik, In: Gtwcrkschafllicho 
Mon,,,herte '98S. S·459(1·, S·464· 
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1. Emwicklungsperspektiven von Frauenarbeitsplätzen im EG­
Binnenmarkt 

Den Grundzügen n:ich gleicht sich die Situation der Frauen im Erwerbsbereich EG­
weit l , wenn auch im Detail signifikante nationale Besonderheiten nicht übersehen 
werden dürfen. Obwohl die Erwerbsbelciligung der Frauen allgemein steigt, liegt 

die Frauenerwerbsquore unverändert deutlich unter derjenigen der Männcr. Sie 

betrug bei Frauen im Alter zwischen (5 und 65 Jahren 1985 beispielsweise in den 
Niederlanden 40,8%, in der BRD 5°,4% und in D;inemark sogar 7),8%; die 
Vergleichswerte der Männer lagen jedoch bei 78,8%,79,8% bzw. 86,7%' Teih.citar­
beit ist eine Frauendomäne, hat jedoch für die Gesamtheit der Frauen in einzelnen 

Mitgliedsstaaten jeweils einen unterschiedlichen Stellenwert . Sie betraf 1986 in 

Italien nur 5% aller Arbeitsplätze und 9,5% aller beschäftigten Frauen, während die 
Vergleichswerte für die BRD 12% bzw. 29,8% und für die Niederlande sogar 
23,) % bzw. 55,1 % waren. Verurs;\chl durch Lohndiskriminierung, aber auch durch 
die geschlechtsspezifisch unlerschiedlichc Situation auf dem Arbeitsmarkt (Teilz.eit­
arbeit, Überstunden, Position in der betrieblichen Hierarchie) für beide Geschlech­
ter liegen die Frauenlöhne EG-weit ein Viertel (Dänemark) bis ein Drlltel (Irland) 

unter den Männerlöhnen. Überall ist der Arbeitsmarkt geschlechtsspezifisch hori­
zontal und vertikal segmentiert, wobei der Dienstleistungsbereieh für Frauen be­
schäftigungspolitisch im Zentrum stehl und Frauen allgemein auf die untersten 
Plätze der Erwerbshierarchie verwiesen bleiben. Mit Ausnahme von Großbritan­
nien sind Frauen deutlich und andauernd stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als 
Männer. Bundesrepublikanische ArbeitsmarkruntCfsuchungen zeigen, daß hierfür 
vor allem die Unvereinbarkeit von Beruf und Familie verantwonlich sein diinte6

• 

Frauen gelten deshalb neben Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen - Gruppen, an 
denen Frauen wiederum überproponionale Arbeitslosenanceile haben - schon heute 
als die Problemgruppe des EG-Binnenmarktes7• 

Durch die Integration werden Arbe;rspJ:ltzverluslc gerade für Bereiche prognosti­
zien, die bisher zum Kern des fr.1uenspezifischen Arbeirsrnarktseg,rncnls zählten : 
Klein- und MittelbetriebeS sowie Dienstleislungsbereich und dort insbesondere die 
weniger qualifizierten Tätigkeiten in Banken und Versicherungen9 . Es darf deshalb 
die These gewagt werden, daß als Konsequenz der bisher gcsehlechtsspezifisch 
unterschiedlichen Arbeitsplau- und Arbeirsmarkrscrukturen Männer eher Gewin­
ner und Frauen eher Verliererinnen der forcierten EG-Binnenintegration sein 
werden. Dieser EntwicklungsLrend tritt unabhängig davon auf, ob künfcig auf dem 

gemeinsamen EG-Arbeitsmarkt nocn ge5chiechtSspczifisch diskriminiert wird oder 
nicht. Denn er ist bereits als bloßes Ergebnis verg.1ngener Frauenbenachteiligung 
und -diskriminierung vorgezeichnet. Durch ein Fonsetzen der Geschlechtsdiskri­
minierung würde diese Entwicklung allerdings weiter verstärkt. Eine wirkungsvolle 

aktive Gleichstcllungspolitik zugunsten von Frauen hingegen könnte sie zumindesl 

Di~ folgcnd.-n V ... gle,ch!2>hlm .. nd tntnOmmen: F. M3lcr, Fr>uene""rrbst'ugkell und bcruOich. 
GbchStdlungspolitik: Ei" Inltm.llonaler V~rgl",ch, In: Intern.lIon.l. Chroßik Zur Arbcll.<rn'rktpoli. 
tik 28. April 1987. S. 111 .. SOWie E.uropäisches Gcwcrkschaflslnsllru, (Hg.). Frauen{ordum3ßn:thmen In 

W<Steuropa. ßrüssd 19S9. S. t 1 H. Eißen ,ktuen,....,n Überblick zur Si,u','oß In der BRD liefen die 
Bundes~n5l.lh für Arb<:lt (H'S.), S,tU:ltlOfl und T~nden:l d{,."r DI."!-Ch.HugunS und Je-s E.rwC1'b$vcrh.~hC"n3 
von F"ucn, In: ANBA '989, S.9J&lf. 

6 BundesanStalt für Arbm ••. , . 0 ., S.940. 
7 Vgl. ~. B. KommISSIon. 3. 3.0 .. S.60. 
S KommISSIon," >. 0., S. 4& ff. 
9 U . Foulong. B:>.nkcn Im Binncnm"k" In: Die Mitbestimmung '989, S.),611. Komm" .. on, • . ,.0., 

S.44 f. Europ,isches GcwerkschaftSlßSlltut . Die s02 .. le Dimenswn I, '.tl. 0 .. S. '4. 
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abschwächen. In den Mittelpunkt einer rechtswissenschafdich fundierten Bewer­
tung der EG-Binnenimegration aus Frauensicht muß deshalb die Frage rücken, 
welche Gleichstellungspolitik das EG-Recht im Zusammenspiel mit unterschiedli­
chen nationalen Rechtsordnungen in der Vergangenheit ermöglicht und getragen hat 
und welche Entwicklungsprognose auf der Basis dieser Erfahrungen für die Zukunft 
der Frauenarbeit und der Frauenemanz.ipation zu stellen ist '° . 

.2 . Die Gleichberechtigung der Frau im Zusammenspiel zwischen 
europäischer und bundesrepubLikamscher Normset7.ung 

Ihrer ursprünglichen Zielsetzung nach sind sämtliche EG- Verträge winschaftspoli­
tisch ausgerichtet. Im Zentrum des heute bedeutsamsten der drei Verträge, des 
EWG- Vertrages, steht der ungehinderte Austausch von Gütern und Dienstleistun­
gen. Arbeits- und sozialrechcliche Probleme wurden deshalb lange Zeit auch nur 
unter wirtschaftlichen Aspekten gesehen: Als Behinderung der Freiz.ügigkeil der 
Ware Arbeitskraft und vor allem als Behinderung der Chancengleichheit beim 

Wenbewcrb wegen der nation:\1 unterschiedlichen Belastung der Unternehmen 
durch Arbeits- und Soz.ialkosten. Erst zu dem Zeitpunkt, als aus der Wirtschafts­
union auch eine Sozialunion werden sollte, d. h. Anfang der 70er Jahre, erlangte 
auch die Sozialpolitik neben der Wirtschaftspolitik selbständige Bedeutung, und das 

Arbeitsrecht tral stärker in den Vordergrund ". Bis heure jedoch ist die sO"lia1c 
Dimension der Gemeinschaft unterentwickelt und ihre Berücksichtigung im EWG­
Vertrag dürftig geblieben . An diesem Zustand hat auch die Ergänzung des EWG­
Verrrages durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) nichts Grundlegendes 
geänden. Die Präambel des EWG-Vertrages propagiert die Sicherung des sozialen 
Fonschrins und die stetige Verbesserung der Lebens- und Beschäftigungsmäglich­
keiten, die EEA betont in ihrer Einleitung besonders das Streben nach sozialer 

Gerechtigkeit. Nach wie vor enthält der EWG-Vercrag jedoch kein arbeits- und 
soz.ialpolitisches Konzept und macht auch keinem EG-Organ die Entwicklung eines 
solchen z.ur Aufgabe (vgl. Art.} EWGV)". 
Die Verwirklichung der Gleichberechtigung der frau wird darüberhinaus noch 
erschwen, weit die prinzipiellen Blickpunkte und Aktionsmöglichkcicen der EG 
sich immer vorrangig über den Markt vollziehen miissen und damit auf die 
Erwerbsarbeit gerichtet sind . EG-Sozlal- und -Rechtspolitik kann damit Frauenar­
beit und das Geschlechterverhältnis auch immer nur aus dem Blickwinkel der 

Erwerbsarbeit wahrnehmen und korrigieren. Eine grundsätzliche Revision des 
Verhältnisses zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter familiärer Reproduktionsar­

beit ist deshalb schon vom Ansatz her über die EG nicht zu leisten, selbst wenn der 

EuGH eine stärkere Sensibilität für derartige Gleichslellungsfragen erkennen 
ließe. 

10 MClne Überlc\;ungen zu dicsom F r>genkomplcx beruhen I n,besonder~ ,uf den DiskUSSIonen und bISher 
unvcro({cn!l;chlcn P'p,eren eIße, l'orschungsprOlcktc, "N:lllonalc Arb'·'CI'Cchl<lhcoroero., welches 
unler der Leitung von Prof. D. Dcrcus,on seit 1987 am Europäischen Hod,sch"lin'lltlll on Florenz unter 
Beteiligung zahlreIcher Wisscnscl"f!tcr/innen 'u, D:;nem"k, hmkr.,ch. Großbror.nlllcn, h,lien und 
der Dundcs republik Deu ... chl.nd durch geführt wlIrd,·. Di. Betrachtung bcschr:;nkt "ch dcmenl<pr. · 
ebend auch well [;(·hcnd ,uf die h"ran beteili gten EG-$Iuten. 

I1 R. Dirk, Der Einfluß des Gcm,·,nsch,ft"ccht$ nur d.s Arbwsrcdll der ßundesrcpubllk Delllschhnd. In : 
RIW 1989 $.6ff., 5.6 . 

12 R. flirk, Die Realisterung d, .. turop;;isrhen ßinncnnll,kte. '99' und ih,e AUSWirkung,," ,uf .l" 
Arbm5,ech •• In : N'lA '989, S. )19(1., S. HO r. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-62 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:58:22. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-1-62


Allerdings enthält der EWG-Venrag einzelne fragmente, teilweise als programma­
tische Aussagen, teilweise auch als RechtspOichten für die Mitgliedsstaaten . Dieser 
Bereich ist durch die EEA ausgebaut worden') . Wie schon früher geht es jedoch 

dabei vorrangig um Freizügigkeit und eine Angleichung der nationalen Rechtsord­
nungen auf dem Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts. Zusätzlich kann aus der 
Gesamlschau der dem EWG -Vertrag und der EEA vorangestellten Zielsetzungen 

sowie den vertraglichen Detailregelungen als eine Art Minimum ein Verbot des 
sozialen Dumpings und ein Gebot zur Angleichung auf dem Wege des Fonschritts 

3ngenommen werden". Wie effektiv ein derartiges EG-rechdiehes Minimum aller­
dings in der Praxis wird, muß eine offene Frage bleiben. Zu Recht weist Däubler 

darauf hin, daß das eigentliche Problem darin liege, daß Arbeitslosigkeit oder der 
Abbau sozialer Schut'Lscandards nichr durch gezielte »Eingriffe~ der Gemeinschaft 

entstünden, sondern gewissermaßen »natürliche" Folge des Marktmechanismus 
seien'!. Damit müssen auch die Hoffnungen, die Gewerkschaften und Arbeitneh ­
mer/innen an die Aufnahme explizicer sozialer Grundrechte in den EG-Vertrag 
knüpfen, stärker relativiere werden . Die rechtlichen Garantien für ein soziales 
Europa werden allgemein immer ein schwacher Rahmen bleiben und in ihrer 
Verwirklichung weniger von ihrer formellen Aus{ormulierung und Einklagbarkeit 
a.ls von der gesellschaftlichen und arbeitsrnarktpolirischen Stärke der Arbeitnehmer/ 
innen-Seite abhängig sein. Um deren Stärke aber ist es derzeit nicht zum Besten 
bestellt. 

Für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der erwerbstätigen Frau sieht die 
normative Ausgangslage auf der EG-Ebene allerdings günstiger aus. Das ist überra­
schend. wenn man die Schwierigkeiten und Widerstände bedenke, die in den 
einzelnen EG-Mitgliedsstaatcn aufgetreten sind und auftreten, wenn es um die 
Einführung von Frauenrechten in die nationalen Rechtsordnungen geht. Bereits in 
den Gründungsvertrag der EWG [957 wurde neben dem Urlaubsrecht (An . 120 

EWGV) die Lohngleichhei( von Mann und Frau (ArL [19 EWGV) auf Wunsch der 
französischen Regierung aufgenommen. Frankreich hatte dAmals geltend gemacht, 
daß die Gleichbehandlung der Geschlechter nach französischem Recht bereits 
geboren sei und die französische WirtSchaft Wcubewerbsnachtcilc hinnehmen 
müßte, wenn diese Gleichbehandlung in anderen Mitgliedsstaaten nichr verlangt 
würde'6. Seit 1975 hat der Rat den Gleichbchandlungsgrundsatz- durch fünf Richtli ­
nien, Richdinicnentwürfe sowie verschiedene Beschlüsse und Empfehlungen kon­
kretisien. Im ersten Fall, beim Erlaß der lohnglcichheitsrichdinie. diente An. ! 00 

EWGV als Rcc1ltsgrundlage, da es sich direkt um eine Konkretisierung des lohnpo­
litischen Anliegens aus Art. 1'9 EWGV handelte . Die weiccren Richtlinien mußeen 
an die hinrer An. 1 [9 EWGV stehende allgemeinere Zielsetzung, Gleichstellung der 
Geschlechter, anknüpfen und waren deshalb auf die Erlaßmöglichkeit für unvorher­
gesehene Fälle (Art. 235 EWGV) zu stützeo; zugleich ein Indiz dafür, daß sich die 
Gleichstellungspolitik vom engen wettbewerbsorientienen Rahmen des EWG­
Venrages inZwischen gelÖSt und eine eigene sozialpolitische Wenigkeit gewonnen 
hat'i . Sämtliche Richtlinien bez.iehen sich auf Diskriminierungsverbote bzw. das 

'} Vgl h'Cf7.u Birk, Die RC3lislcruns, 3.3.0 .• S. Ho ff. U. ZJchcn. EG-Binncnm>rkl und Alb •. ,,,,'cch,, In, 

AuN. '989, s. ,6, Ir., S. ,6, f. 
'4 Ebenso Birk. 0;< R~.li"crun& . • . a. O .. S. lll. Däublcr, Eur" piii"hcr ßinnenmarkl, •.•. 0 .. s. ~6}. 

Z'c!' <rl, 3.3.0., S. ,66. 
' I Oäublcr. $02 .. 1. GrundrL"Ch" rur die EG? ,n: Die MllbC"SlImmung " S9. 5. )00 Ir., S. }e,. 
,6 Daubler, curopiii..:her l.\;nncnm"k" 3.3.0., S.46). E. $ltmdorff. GlclChbchandlung von l\hnn und 

[-nu ".ch EG-RedH. In: l!.dA 1988. S. 1 '9/f., S. 129. 
'7 Vgl. N . Colncnc, Glcl c.hbcrcdltlgtJng von Mann und frau Im Europ.'ii schcn GemclIl schaft.sre<hl, In, BB 

'98&, s. 96S H., S. 968. Slcmdorfl. a .... 0 .. S. I} I. 
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66 Gleichbehandlungsprinzip, während die Frauenförderung, also die gezielte Besser­
behandlung der Frau zu Gleichstcllungszwccken, bisher nur in der rechtlich unver­
bindlicheren Fonn der Empfehlung abgesichert ist. Damit ziele der EG-rcchcliche 
Rahmen vorrangig auf die Gleichbehandlung der Geschlechter und nur schwach auf 
eine darüber hinausgehende, sozialgestaltende aktive GleichsteilungspoJicik zugun­
sten dcr Frauen. 
Der Bedeutungszuwachs des Gleichberechrigungsgedankens ist neben der allgemei­
nen Umoriemierung der EG-Politik hin zu einC"r eigenständigeren Sozialpolicik 

insbesondere der Rechtsprechung des EuGH zu danken, die man als besonders 
gleichberechtigungs freundlich bezeichnen kann. Seit '97' hat der EuGH in mehr als 
30 Fällen über die Auslegung und Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsaues 
aus An. 119 EWGV sowie die im Anschluß daran erlassenen Richdinien eorschie­
den l8

. Wahrend allgemein die deutschen Gerichte am häufigsten von der Vorlage­
möglichkeit zum EuGH nach Art. '77 EWGV Gebrauch gemacht haben'?, kamen 
die meisten gleichstellungsrechdichen Vorlagen bisher alls Großbrirannien'o. Für 
die Bundesrepublik Deutscnland ergab eine Untersuchung aller Vorlageverfahren 
zwischen '965 und 198 s, d;tß die finanzgerichtsbarkei( mit 216 von 388 mehr als die 
Hälfte aller Vorlagen getätigt haL Auf die Sozialgerichte entfiel mit 44 Vorlagen 
noch gut ein Zehntel, während die Arbeitsgerichtsbarkeit mit 6 Vorlagen bzw. ',5% 
d:\s Schlußlicht bildete". Diese Zurückhaltung hat die deutsche Arbeitsgerichtsbar­
keit in jüngster Zeit erkennbar aufgegeben. Es fällt auf, daß vor allem die Arbeitsge­
richte unterer Instanzen, 7.. B. Hamburg und Oldenburg, zunehmend EG-rechtlich 
argumentieren, um eine Korrektur der nationalen Gesetzgebung, z. B. schwache 
Sanktion in § 6'la BGB, oder der BAG-Rechtsprechung, z. B. Benachteiligung 
teilzeitbeschäftigter Frauen, zu erreichen. In beiden Beispielen führte die Rechtspre­

chung des EuGH im Ergebnis für die Frauen in der Bundesrepublik zu deutlichen 
Verbesserungen der Rechtslage, was auch andere Gerichte zu weiteren Vorlagen 
ermutigen dürfte. 
Als Ergebnis der Rechtsprechung des EuGH ist aus Art. I t9 EWGV ein gemein­
schaftsrechtliches Grundrecht geworden, das im Rang den Grundfreiheitcn des 

EWG-Vertrages gleichsteht. Im Uneil Defrenne [Il" hat der EuGH über Art. 1'9 
EWGV hinaus aus allgemeinen Grundrechtsüberlegungen ein Recht auf Gleichbe­
handlung von Mann und Frau bejaht: Die Grundrechte des Menschen seien 
Bestandteil der allgemeinen Grundsätze des Gemeinschafcsrechts, deren Einhaltung 
der Gerichtshof zu sichern habe. Die Beseitigung der auf dem Geschlecht beruhen­
den Diskriminierung gehöre zu diesen Grundrechten . Die Gemeinschafr sei jedoch 
nicht befugt, die Einhahung dieser Nichldiskriminierungsregel inl Hinblick auf 
ausschließlich dem nationalen Recht unterliegende Arbeitsverhällnisse vorzuschrei­
ben. Da inzwischen durch die Gleichstellungsrichdinien der EG die meisten arbeits­

und soz.ialrechdiehen Gleichbehandlungsfragen gemeinschaftsrechdich (mit-)gere­
gelt sind, hat der EuGH hier für sich eine umfassende Zuständigkeit formuliert. 
Allerdings bleibt die Interpretation des Art. "9 EWGV als Dlskriminierungsverbot 
in einem wichtigen Punkt hinter der verfa.ssungsrechtlichen Diskussion in der 

Bundesrepublik zum Gleichberechtigungsposlulat des An.3 Abs.2 GG zurück: 

,R ß.1,ulSm, Die Rochuprechung d .. Gcnchtshof~s d~r Europäischen G~mcJnsch.lten ~ur Glclchbch:lI1d­
lung '·on Fr;men und M3nnem, In: ZfS '989, S.l) fl., S. 2). 

19 ]. Schwaru. Die Befolgung '·on VorJbenlSch<ldunsen d~s Europäischen Genchtshofs durch deutsch, 
Gench,c, Blden-Blden '988, S. )8. 

20 Colnenc, a. a. 0., S. 968, Fn. 10. 

11 Schwarze, ,.3.0 .. S. Il. 

u EuGH Sig. 1978, S. 1365. 
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Von einem Grundrecht der Frau auf Gleichstellung durch positive Fördermaßnah­
men oder wenigstens von einem Auftrag an den Staat, die Gleichstellung der 
Geschlechter tatsächlich durch Fördermaßnahmen zu verwirklichen, um das in der 
bundesrepublikanischen Literatur gestriltcn wird'J, ist beim EuGH im Zusammen­
hang mit den EG-Grundrcchten nicht die Rede. 
Das BVerfG hat die grundrecluliche Reclmprechung des EuGH positiv aufgenom­
men. In der Solange II-Enrscheidung'~ stellte das BVerfG fest : Solange die Europäi­
schen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des EuGH, einen wirksa­
men Schut2 der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewal( der Gemeinschaft 
generell gewährleisteten, der dem vom Grundgesetz als unabdingbar gebotenen 
Grundrechtsschutz im weseIltlichen gleich zu erachten sei, werde das BVerfG seine 
Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit vOn abgeleitetem Gemeinschaftsrecht 

nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin "ieht mehr am Maßstab der Grund­
rechte des Grundgesetzes überprüfen; entsprechende Vorlagen nach Art. 100 Abs. r 
GG seien somit unzulässig. 
Die Forderungen der Frauen nach Verwirklichung der Gleichberechtigung haben 
durch diese Rechrsprechung eindeutig gewonnen . Der grund rechtliche Schutz hat 
sich verdoppelt, neben Art..> Abs.l und 3 GG gilt nunmehr auch das ungeschrie­
bene, in An. 119 EWGV nur teilweise konkretisierte Gleichbehandlungsgebot der 
EG-Vererage. Seide Normbereiche ergänzen sich positiv. Wo die Gleichbehand­
lungsrichtlinien der EG auf Basis der An. 100, 235 EWGV weitergehen als das 
nationale Recht und die bisherige Rechtsprechung zu Art . 3 Abs. 2. GG, gehen diese, 
soweit verbindlich, nach Art. 24 Abs. I GG'j vor. Soweit das EG-ReclH noch nicht 
innerstaatlich verbindliche Rechtswirkungen im Einzelfall entfaltet oder, wie im fall 
der Frauenförderung, nur Möglichkeiten offenhält, können sich Frauen wie bisher 
schon auf die GlcichsrellungsverpOichtungen aus Art. 3 Abs. 2 und J GG berufen. 
Bedauerlich ist allerdings angesichts der weitergehenden EG-rechrlichen Diskrimi­
nierungsverbotc, daß das B VerfG die Möglichkeit, ein letzunstanzlich entscheiden­
des innerstaatliches Gericht zu einer Vorlage an den EuGH zu zwingen, nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen eingeräumt hat. Denn gegen die Verlcrzung der 
Vorlagepflicht gibt es kein reguläres n:uionales Rechtsmittel und auch keine unmit­
telbare Beschwerde an den EuCH. Verstößt ein innerstaatliches Gericht jedoch 
»willkürlich .. gegen die Vorlagepflicht nach An. 177 Abs. 3 EWGV, kann dieses 
nach Ansicht des BVerfG als Verstoß gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters 
nach Art. 101 Abs.l S. 2. GG mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen werden. 
Willkürlich sei ein Verstoß dann, wenn ein Gericht bewußr von einer vorliegenden 
Entscheidung des EuGH abweiche, ohne die Sache erneut vor:wlegen'6 , oder das 
Gericht selbst Zweifel bezüglich der richtigen Auslegung von Gemeinschaftsrecht 
formuliere habe und dennoch nicht vorlege. In allen ~nderen Fällen allerdings sei 
Willkür nur dann anzunehmen, wenn das letztinsta.n:zliche Hauptgericht seinen 
Beurteilungsrahmen in unvertrerbarer Weise überschrinen habe: Dies sei nur der 
Fall, wenn mögliche Gegenauffassungen zu der enrscheidungserheblichen Frage des 
Gemeinscnaftsrechts gegenüber der vorn Gericht verrretenen Meinung eindeutig 
von:uziehen seien'7, Nach dieser Auslegung des BVerfG dürfte es kaum noch 

1) Siehe z. B. F.. Bend •. NorwmdigkCII und Möglichktj( pOSl{lver Akuoncn zugunstcn vOn Fr.Jucn Im 

j}f{cn.lichcl1 DienSI. Frciburg '9&6. H . l'fa". Quo"" lind Grundgestrz. B.den-Baden 1988. V. Slupik. 
Di. EntScheIdung d~$ Gf\lndgt"Sc,zfs /ur Pari!" Im Geschltch<ervtrh3J'nI$, Derli" '988. 

14 !WedG NJW ,,87. s. 177. 
'1 BVcrlGE .. /193. 1,6; EuGRZ 1988• S. 11). "9· 
16 BV<:rfG EuGRZ 1988, S. I I) • • 161. und 1'.01. 

27 BVcrfG EuG RZ 1988, S. I~ • • I' . 
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69 möglich sein, in Fragen, wo der EuGH noch nicht entschieden hat. eine Vorlage zu 

erzwingen. Denn es isr ja ger~de die Aufgabe des EuGH festzustellen. welche 
Auslcgungsvariante zutreffend und damit vorzuziehen ist,g. 

Das schmälert die Chancen von Frauen, weitergehende EG-Standards auf dem 

KJagweg für den Einzelfall durchwsetzen. empfindlich. Über den Einzelfall hinaus 

kann dennoch gezielte Rechrspolitik im Zusammenspiel zwischen Frauen. Gewerk­

schaften und Arbeirsgerichtsbarkeit vermittelt über den EuGH gemacht werden . 
Erweist sich das BundesarbeiLSgericht in der Interpretation nationalen Rechts dem 

Anliegen einer effektiven Gleichstellung der Frau weniger <lufgcsehlossen als der 

EuGH in der zu erwartenden Inrerpretation des Gemeinschaftsrechts, bleibt in 

vielen Fällen immerhin die Möglichkeit, einen anderen gleichgelagerten Fall vor ein 

erfahrungsgemäß vorlagefreudiges Unrergerieht zu bringen - die ganz überwie­
gende Mehrzahl aller Vorlagen an den EuGH konzentriert sich erst<lunliehcrweise 

auf nur wenige Cerichte'9 - und dort auf Vorlage zu hoffen; ein nach den jüngsten 

Erfahrungen lO durchaus erfolgversprechender Weg. Aus Frauensicht machr es auch 

der Gedanke der Zeirökonomie besonders attrakctv, wenn der Weg über ein 

unterinstanzliehes Gericht per Vorlage zum EuGH und wieder zurück verläuft. 

Denn der EuGH entscheidet deutlich schneller, als dieses bei dem Weg über BAC 

und BVerfG der Fall wäre. Empirische Untersuchungen zeigen darüber hinaus, daß 

über S 5% der Vorlagesachen in weniger als einem Jahr nach Erlaß der Vorabent­
scheidungen des EuGH abgeschlossen sind)l. Die Entscheidungen des EuGH 

werden in der Bundesrepublik also zumindest im Einzelfall recht zügig umge­

setzt. 

Insgesamt betrachtet ist mit der Errichtung und dem Ausbau der EG das rechtliche 

Instrumentarium zur Verwirklichung der Gleichbcrechrigung der Frau verstärkt 

worden. Die Grundtendenz der Rechtsprechung des BVerfG, dem EG-Recht und 

der Rechtsprechung des EuGH Vorrang vor innerstaatlichem Recht einzuräumen, 

und das positive Zusammenspiel von innerstaatlicher Arbeirsgerichtsbarkeit, insbe­

sondere der unteren [nstatnen, und dem EuGH haben besonders in den 80cr Jahren 

zU einer Kette riehtungsweisender Entscheidungen zugunsten von Frauen geführt. 

Eine grundlegende gesellschaftliche Slrukturveränderung, wie sie zur Verwirkli­

chung der Gleichberechtigung der Frau unc:r1äßlich wäre, ist damit allerdings noch 

keineswegs bewirkt, sondern nur erleichtert worden. In der Vergangenheit blieben 

Rechte, selbst höchsrinsranzliche Urteile, allzuoft Papier, hatten über bloße Einzel­

fälle hinaus keine die Wirklichkeit ändernde Kraft. weil hinter ihnen keine politische 
Krrtfr stand». 

J. Das Verbol der Geschlechtsdiskn'minierung 

Das Verbot der Geschlcchtsdiskriminierung ist über das ausdrückliche Verbot der 

Lohndiskriminierung gem. Art. 119 EWGV hinaus zwischen '975 und 1986 durch 

fünf Richtlinien konkretisiert worden: Die Lohngleichheitsrichrlinie 7511 J7JEWG 

18 M. Cl>usnllttr, Die Vorl.gcpfli,ht an den F.uGH - Zum (rn,ngdnd<n) Rcdll.sschulz g"1;.n Vcr"ülk 
leIWnSI,"zlichn Gcndn • . ln : NJW J?8?, ~. 641 fr., S. 64.\. 

~? VI;\. Umrrsuchung von Schwane, 3 • • \ . 0 ., S. H. 

)0 Vgl. K. ßcnclsm311n. Bcn,chleiligun~ von TfilzeJlkr,flen Im BAT, ln: Der PcrsoMI", 1989, S. '5S fr., 
S. 1 sGfL 

) 1 ~hwarze. , . J. 0 .• S. J). 

)1 H. M. Pfarr. Glelehs!dlung der Fr,u In der [urop,ischc" Gen\fln,clllft Oll' der Sich! Beteiligler, In: 

SIreu 1986, S. '? rr., S. 10. 
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von 1975. die Gleichbehandlungsrichtlinie 76ho7/EWG von 1976, die Richtlinie 
soziale Sicherheit f 79/7/EWG von 1978, die Richrlinie betriebliche Versorgungssy­
steme 86/378/EWG von 1986 und die Richtlinie Gleichbehandlung von Selbständi­
gen 86/61 )/EWG von 1986. Darüber hinaus existieren Richdinienvorschläge zur 

Teilzeitarbeit aus den Jahren 1982 und 1983 sowie ein Richdinienvorschlag zur 
sozialen Sicherheit Ir von 1987, deren Verabschiedung durch den Rat der EG jedoch 

derzeit nicht abzusehen ist. 
EG-Richtlinien sind nach An. IS9 Abs. III EWGV für jeden Mitgliedsstaat verbind­

lich hinsichtlich der Zielsetzung, während die MilCel zur Zielerreichung vom Staat 
frei gewählt und durch narionales Recht erst geschaffen werden müssen. Eine 
unmittelbare RechtsgellUng entfalten Richtlinien nach der Rechtsprechung des 

EuGH jedoch unter der Voraussetzung, daß ein Staat seiner Umsetzungsverpflich­

wng nicht innerhalb der vorgegebenen fristen nachgekommen ist und eine Bestim­
mung der Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau genug erscheint, 
um sich als KlägerJin direkt auf sie gegenüber allen Innerstaatlichen, nicht richt/i­
nienkonformen Vorschriften bentfen zu können\). 

Eine darüber hinausgehende direkte Drittwirkung von Richtlinien im Verhältnis 
Arbeitgebe.r/in und Beschäftigte ist in der Rechcswissenschafc allerdings, soweit der 
Staat nicht selber als Arbeitgeber auftritt, umscritten H . Die in Art. 7, 119 EWGV 
ausdrücklich normierten Diskriminierungsverbote hingegen erscrecken nach der 
Rechtsprechung des EuGH ihre Wirkung auch auf Tarifverträge und einzelne 

ArbeitSverträge)!. Da der EuGH ~ugleich der Ansicht ist. daß die Lohngleichheits­
richtlinie 7)11 /7/EWG dem Art. 119 EWGV nichts Ncues hinzugefügt habe, 
sondern lediglich seinen fnhalt kläre und seine Anwendung erleichtern sollcJ\ hat 
zumindest diese Richtlinie im Fall ausreichender Bestimmtheit 3uch unmittelbare 

Drimvirkung für Tari(verträge Und Arbeitsvertdige. Schließlich hat der EuGH noch 
eine eher mittelbare Wirksamkeit für Richtlinien cnrwickclr: Wenn diese für eine 
unmittelbare Anwendung nicht bestimmt genug seien, sollten sie bezüglich der 

Zielerreichung über den Gesetzgeber hinaus auch alle :lnderen Träger öffentlicher 
Gewalt binden. Die innerstaatliche Rechtsprechung habe deshalb die Aufgabe, 
vorhandene Beuneilungsspielräume im Sinne der EG-Gleichstellungsrichtlinien zu 
nutzen und auf diese Weise bestehendes nationales Recht möglichst gemeinschafts­
konform zu interprelierenll. In Beschreirung dieses Weges haben Untergerichte und 
das BAGl~ inzwischen die unzureichende Sanktion des Diskriminierungsverbotes 
aus § 61 [3 BGB durch den vorher dogmatisch als problematisch 3ngesehenen 
Rückgriff auf allgemeine Schadensersatzregelungen empfindlich verschärfe. 
Eine möglichst weitgehende direkte RechtSgeltung von EG-Richtlinien liegt vor 

allem deshalb im Fraueninteresse, weil alle nationalen Gesetzgeber ihren Um set­
zungsverpflichtungen in der Vergangenheit nur sehr zögerlich, verspätet und inhalt­
lich mangelhaft nachgekommen sind. Deshalb hatte die Kommission beispielsweise 
im Fall der Richtlinie 76ho7/EWG Vertragsverletzungsverfahren gegen insgesamt 9 
EG-Mitgliedsstaaten eingeleitet. Der deutsche Gesetzgeber iSI selbst den aus der 
anschließenden Verurteilung folgenden geringen Korrekturverpflichrungenl9 bisher 
nur unzureichend nachgekommen. 

)) B. BeutlerIR. Bi.b~r/J. Pipkorn/J. SIre,!. Die Europ.,jschc Gemeln«!..f< - Rcc.hlSordnung und Polilik, 
). Aufl., Baden·Boden ,,8;, S. ')0. m.w.N. 

H Beutler u.~ .• , .•. 0 .. 5. >)2. m.w.N. JJ.f1scn. ,.,.0., S. '$. Slcmdorfi. ,.,.0 .• S. 'lI. 
JI Beutler u. ,., ,.,.0., S. 1) \, m.\>.'.N. 
)6 EuGH 51g. '97', S.HI, 51g. '98,. S.767. 
)7 EuCH Slg. '9S4, s. '&9' und '9 21 • 

}8 ßAG Urteil vom, 4.). '989. Prc,,~m,"eilung '3/89, BB '989, S.6)0. 
J9 EuGH Sig. '981, s. '474, 
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Ein umfassender Überblick über den Inhalt aller EG-Gleichbehandlungsrichtlinien 
und ihrer Umsetzung kann hier nicht geliefert werden. Für den praktischen 
Klageerfolg und damit auch fUr die faktische Klagebereicschaft von diskriminiereen 
Fr-auen, dic bisher EG-weit noch äußerst gering ist, hat der EuGH wichtige 
Maßstäbe gesetzt. Seiner Ansicht nach sind Lohndiskrepanzcn unter Berufung auf 
das Gebot des sozialen FortschrittS aus dem EWG-Vertrag nach oben z.u korrigie­
ren, während das BAG auch eine Angleichung nach unten zulassen will<o. Auch das 

BVerfG hat in seiner früheren Rechtsprechung zum Hausarbeitstag dem Gesetz.ge­
ber eine Angleichung nach unren freigestellt 4 ' . Die Argumentation des EuGH trifft 
über die Lohnfrage hinaus auch auf allc anderen Diskriminierungstatbestände zu, so 
daß hier eigentlich eine prinzipielle Revision der bundesrepublikanischen Recht­
sprechung anstünde . Künftig könnre damit ausgeschlossen werden, daß Fraue!'), wie 

in der Vergangenheit geschehen, einerseits ihre wenigen Privilegien über Diskrimi­
nierungsklagen von Männern verlieren und andererseits die bisherigen Männerprivi­
legien dennoch nicht hinzugewinnen. Der jeweils giinstigere Starus des einen 
Geschlechrs würde durch Diskriminierungsklagen nicht wie bisher gefährdet. 
Sind in der Bundesrepublik direkte Fonnen der Frauenlohndiskriminierung durch 
Frauenlohngruppen ganz und durch Männcrzulagen zumindest überwiegend besei­
tigt worden, hat sich der Streit jetzt auf die Systeme der vergleichenden Arbeitsbe­

wertung zentriert. BeispieJsfa!l ist die Frage, wie die körperliche Schwere von Arbeit 
angesichts der geschlechtsspaifisch unterschiedlichen körperlichen Konstitution 
beider Geschlechter bestimmt werden darf. Der EuGH hat hienu emschieden, daß 
für beide Geschlechter einheitliche Kriterien zu finden seien, die Arbeitsbewer­

tungssysteme jedoch in ihrcr Gesamtheit aller Merkmale nicht ein Geschlecht 
besonders bc\\achtciligen dürften<'. Demzufolge müßten zumindest alle Tarifver­
träge, die Leichtlohngruppen definieren, einer grundlegenden Revision umerzogen 
werden, bei der neue, differenziertere Belastungsbegriffc zu en(Wickein wären. Das 
BAG seinerseits beharn ;luch nach der Entscheidung des EuGH auf einer Korrek­
tur, die den bisherigen Belasrungsbegriff einfach in untersch iedliche Männer- bzw. 
Frauenwerte aufsp)jtren will') . Damit aber würde faktisch Frauenarbeit im Ver­
gleich zu Männerarbeit verteuen; ein Wettbewerbsnachteil, der die sowieso schon 

prekäre Situation von Industriearbeiterinnen auf dem Arbeitsmarkt weiter ver­
schlechtern würde. Auch hier ist die EuGH-Linie also eindeutig günstiger für 
Frauen als die BAG-Rechtsprechung. 
Eine weitere grundlegende strukWrclle Verbesserung der Rechtslage zugutlsren von 
Frauen bringt die vom EuGH eingeleitete Rechtsprechung zur mittelbaren Diskri­
minierung. Arbcirsrech(sprechung und EuGH sind sich inzwischen darin einig, daß 

eine mittelbare Diskriminierung von Frauen dann angenommen werden muß, wenn 
Frauen von einer Regelung quantitativ deutlich stärker betroffen sind als Männer 
und es keine sachliche, geschlechtsunabhängige Rechtfertigung für die Benachteili­
gung gibt. Vor allem teil zeitbeschäftigte Frauen profitieren von dieser Rechtspre­
chung. Die TaLSache, daß die EG-Richtlinie zur Teil1.eitarbeit noch nicht verab­

schiedet ist und daß das Diskriminierungsvcrbot des § 2 Abs. I BeschäftFG sehr 
allgemeifl gehalten ist, wird inzwischen durch eine umfangreiche Einzelfallrecht­

sprechung im Zusammenspiel zwischen Arbeitsgerichtsbarkeit und EuGH tenden­
ziell kompensien . Vor allem der BAT wird derzeit wegen miuclbarer Frauendiskri-

40 Vgl. Coln.." ••.•. 0 .• 5.969, m.w.N. 
4' BV.rfGE S . / J6? 
~I EuGH SIrW '986, S . 10~; DB ,?S6. S. ,877. 
4} BAG SIreIl '988, S ... 8 H. 
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minierung im Teilzeitbereich einer grundlegenden richterlichen Revision umerzo­
gen , In der Frage einer Verdoppelung der Bewährungszeiten für Teilzeitbeschäftigte 
zeigt sich dabei erneut die schon bekannte Tendenz, daß das BAG restriktiver urteil! 
als die Untergerichte und diese Untergerichte einen neuen Fall nutzen, die BAG­
Rechtsprechung durch eine direkte Vorlage beim EuGH zu korrigieren". Durch die 
jüngste positiv entschiedene Vorlage des Arbeitsgerichts Oldenburg, wo um den 
Ausschluß geringfügig Beschäftigter von der Lohnfortzahlung gestritten wurde, hat 

der EuGH nunmehr auch die Struktur der Kranken- und Remenversicherung 
wegen mittelbarer Frauendiskriminierung grundlegend in Frage gestellt. 
Künftig wäre auch denkbar, daß über die Rochtsprechung des EuGH neue rechcs­
dogmatische Konstruktionen aus anderen EG-Mitgliedsländern :wgunsten der 

Frauen in die rechtswissenschafdiche Diskussion der Bundesrepublik Deutschland 

eingehen. So ist es bisher ein ungelöstes, praktisch jedoch höchst gravierendes 
Problem, daß Frauen aufgrund der Seglnenrierung des Arbeitsmarktes häufig in 
völlig anderen Bereichen arbeiten als Männer und damit jede direkte Bezugsgröße 
für den Nachweis von Geschlechtsdiskriminierung fehlt. Im englischen Recht aber 
zeichnet sich derzeit eine Tendenz ab, in solchen Fällen auch den Vergleich mit 
einem hypothetischen Arbeitnehmer des anderen Geschlechts zuzulassenH und auf 
diesem Weg künftig die Folgen der Segmentierung des Arbeitsmarktes rechtlich 
anzugreifen. 
Auch der bundesrepublikanische Gesetzgeber könnte, dem Gebot der Rechtsanglei­
chung auf dem höchsten sozialen Standard folgend, einiges von der Antidiskriminie­
rungsgesetzgebung der Nachbarsraaten profitieren . Das arbeitsrechtliche EG-An­

passungsgesetz von '980 ist n:imlich nicht nur eine unzulängliche Umsetwng der 
EG-Gleichbehandlungsrichdinic 76ho7/EWG, andere EG-Staaten haben aus Frau­
ensicht auch im Detail bessere Lösungen z. B. bei der Beweisiasl und bei den 

Klagerechten für Gewerkschaften gefunden und sind vor allem liber den engen 
Rahmen eines bloßen Diskriminierungsverbotes hinaus auch zur aktiven GleichstcJ­
lungspolitik durch Frauenförderung übergegangen~6. 

4. Diskriminierungsverbot und Fraue71arbeitsschufZ 

Ein diffiziles Sonderproblem im Rahmen der Gleichbehandlungsfrage stell! die 
Fortenrwicklung eines besonderen Frauenarbeitsschutzes dar. Soweit der Frauen~r­
beitsschutz durch biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern, als deren 
harter Kern sich jedoch nur Gebärfähigkeil und biologische Mutterschaft bei Frauen 
aufrechterhalten lassen, begründet ist, decken sich bundesrepublikanisches Recht, 
sonstige EG-rechtliche Enlwicklungstendenzen, Rechtsprechung und die Forde­
rungen von Frauen und Gewerkschaften. Er ist ungeschmälert aufrechtzuerhalten 
und möglichst auszubauen. Ein größerer Teil des heurigen Frauenarbeitsschutzes 
jedoch knüpft an die staristisch nachweisbare unterschiedliche körperliche Konsti­
tution von Frauen und Manncrn an, die jedoch wie alle statistischen Durchschnitts­
werte längst nicht bei jeder Frau im Einzelfall vorliegen, oder nimmt die bestehende 

44 ßcndsnla nn , ~, a, 0., S. r s8, m.w.N. 
41 StelndorH, •. 3, 0., S, ')1, m.w,N, 
46 Vgl. den Überblick S, K .... bbtr. Ergebmsse der Richtlmle 761107 "ber di~ \'orwlrklichung Jes Grund.". 

7CS der Glc,chbercchl1gung von b.rden Grschle<:htern . , . on : BIS, Soz ArbR '98S, S. '01 Ir.. S. IO} L 
Komm"" on d ... Europäischen Gemelnsch.ften (Hg.), Das Gcmcmsch.r. .. echt und die Frluen, Nach­
Ir:lg 'I zu Frauen Europos Xlt p/87-DF., S.}S 11, 

7' 
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72 Geschlechtsrollenverteilung, insbesondere die so<.;ale Mut(ersch3ft, zum Anlaß 
differenzierender Regelungen . So beruhen verschiedene Beschäftigungsverbote für 
Frauen auf dem ersten, die Arbeitsze.itregelungell jedoch eher auf dem zweiten 

Argumencationsstrang. 
Die Position von Frauen und Gewerkschaften sind in dieser Fr;\ge national und EG­

weil uneinheidich und konträr. Einerseits werden besondere Beschäftigungsverbote 
von frauen als lästiger WCHbewerbsnachtcil gegenüber männlichen Konkurrenten 

eingestlIft, die es allf Männer in vergleichbarer Situatior, auszudehnen oder aber zu 
beseitigen gelte. Der DGB vertritt bisher mehrheitlich die Linie, den beslehenden 
Frauenarheitsschutz möglichsl aus~uweiten, ansonsten aber zumindest beizubehal­

ten und findet hierbei Uncersd.itzung vor allem beim britischen TUC und der 
französischen CGT. Insbesondere die CGT argumentiert, daß die Betriebe eine 
Aufhebung beispiel~eise des Nachtarbeitsverbots für Frauen als Mittel benutzen 
woUten, um weibliche Beschäftigte leiclner kündigen zu können. Da Frauen in der 
gegenwärtigen Situation wegen ihrer familiären Belastung objektiv keine Nachtar­
beit leisten könnten, erleichtere gerade eine Aufhebung des Nachl3rbeitsverbotS die 

V<:rdrangung der Frauen aus dem Erwerbsbereich 47 • Die Gegenposition vertreten 
beispielsweise die skandinavischen Gewerkschaften und insbesondere die französi­

sche CFDT, nach welcher gerade das Fortbestehen des Naehtarbeitsverbots zur 
Entlassung von Frauen führe-'s. Auch die italienischen Gewerkschaften sind Ende 

der 70 er Jahre vom Primat der Schut:Lmaßnahmen fon auf einen Kurs forcierter 
Gleichbehandlung der Geschlechter eingeschwcnkt. 49 

Am Beispiel des Nachtarbeitsverbotes zeigt sich dcutlich, d~ß gegenwärtig der 
faktische Trend im Frauenarbeitsschutz EG-weit auf cinen Abbau hinauslauft. In 
der Bundesrepublik erfaßt das Nachtarbeitsverbot. was leicht übersehen wird, nur 
gewerbliche Arbeiterinnen. Das BVcrfG hat in einem obiter dictum \979 erklärt, 
eine derartige Arbeitszeitbeschränkung für Frauen sei im Gegensatz zu speziellen 
HausarbeitStagen kein Verstoß gegen den Gleichheitssa(z der Ar\. 3 Abs.2 und 3 
GG, weil hier auf die schwächere körperliehe Konstirution der Frauen abgestellt 

werde '°. Es verkannte dabei die Tatsache, daß es faktisch viel eher darum ging. 
Frauen für die von ihnen zu leistende Haus- und Familienarbei( zumindest von der 

gravierendsten Arbeitsz.eitbelastung im Erwerbsbereich freizustellen. Wenn e~, wie 
das BVerfG im selben Zusammenhang sehr richtig argumentiert. nicht zu den 
gcschlechtsbedingten Eigenheiten von Frauen gehöre, Hausarbeit zu verrichten, 
muß auch cin spezielles Frauennachtarbeitsverbot fallen . 1m Zusammenhang mir der 
Neufassung des Arbeitszeitgesetzes ist sein Abbau unter Hinweis auf verfassungs­
rechtliche und EG·rechdiche Gleichbehandlungsanforderungen deshalb auch zu­
nehmend in die rechtswissenschafdiche Diskussion geraten!', ohne daß die vorlie­

genden Regierungsentwürfe diesen Gedanken bereitS übernommen hätten. 

In den europäischen Nachbarländern ist der Abbau eines speziellen Frauenarbeits­
schutzes teilweise schon weiler fortgeschritten. In Dänemark gibt es keine besonde­
ren Bestimmungen mehr, wonach Frauen bestimmte Beschäftigungen oder die 

47 M . GOUI, Die Bedeutung der A rbCLtnchmcrvcrtr",ung (ur d,. bctncblich. Fr.uenfordcrung, lei! 11 : 
Linderbencht Frank,tlch, Fncdr,ch·Ebert·Stiftung Bonn. April I,S8. S. '7 . 

48 Güur, ebd. 
49 E. Pirdlfr, Fr>ucnlördorunc ,n lt.1Iicn: Po",,,'c Aklloncn , In : M.J"">"" (Hg.). H,lbc·H.lbc. Dcr Streu 

Um Quotierung, Berlin ,,86, S. '30ff., S.130. 
So BVerfGE p/)6,. 376. 
j' Vgl. z. B. R. Anllllger. Zur N eu,cgelung d" fr.tucn>rbclt",hlJtLt-s Im Em wurl nnn Arbem ·Ltl lgesC'· 

2es. In: OB 1985. 5., 3 pli. D. G~ul , Das N.chtorbClLSverOOt I ur gcw ...... bltchr A rbl"lt(·nnncll, In : IlB 
,,87. S. 1662 H. 
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Nachtarbc-it untersagt ist 5>. In Italien wurde der gesetzliche Frauenarbeitsschutz mit 

dem Gesetz 903h977 aufgehoben und anheimgeste!lr, ihn durch Tarifverrräge im 

Einzelfall wieder einzuführen. Das Nachtarbeitsverbot wurde für Frauen in leiten­

der Position und im Gesundheitsbereich ebenfalls beseitigt, ansonsten zur rarifver­

traglichen Disposirion gestellt. Über das Ausmaß der tatsächlich eingetretenen 

Lockerun g gehen die Ei nschätz u n gen auseinander, in der Textili nd ustrie jeden falls 

wurde Nachlarbeit zusammen mit cincr ArbeitszeitverkürLung in größerem Um­

fang tarifvertraglich eingeführtll . [n Frankreich läßt das »Gesetz Seguino- seit [987 

ebenfalls Nachtarbeit für Frauen zu, wenn ein entsprechend für allgemein verbind­

lich erkl:irte.r Branchentarifverrrag und passende Betriebsvereinbarungen abge­

schlossen worden sind. Für Frauen in führungspositionen und im Gesundheits­

und Sozialbereich ist sie bereits seit 1979 allgemein zulässigH . Auch :lUf internatio­

naler Ebene wankt das Nachtarbcitsverbot inzwischen: Auf der 76. Weltarbeitskon­

fcrenz der ILO [989 stand die Aufhebung des Nachtarbeitsverbores für Frauen 

ebenfalls m~ssiv zur Diskussion, ohne daß sich die Befürworter einer Aulllebung 

bereits durchsetzen konnten. 

Der globale Trend ist damit eindeutig markiert. Er läuft ;l.uf eine Aulllcbung des 

geschlechtsspezifischen Arbeitsschutzes hinaus, ohne daß eine Anhebung des 
Schutzstandards für beide Geschlcchter gemeinsam als Kompensation erkennbar 
ware. 

5. Aktive Gleichstellungspolitik zugunsten von Frauen 

Eine ratsächliche Gleichstellung beider Geschlechter bnn selbsr durch wirksamste 

Diskriminierungsvcrbote und flankierende biologisch begründete Schulzmaßnah­

men allein nicht bewirkt wcrden. Hierfür bedarf es eines grundlegenden gesell­

schaftlichen Strukmrwandcls, in dessen Verlauf das Verhältnis zwischen bezahlter 

Erwerbsarbeir und privater Reproduktion neu bestimmt werden muß. Frauen über 
Fördcrmaßnahmen, Anreizsysteme oder auch Strafdrohungen verstärkten Zugang 

in bisher verschlossene Segmenlc des Arbeitsmarktes zu verschaffen, wäre hierfür 

ein unerläßlicher Schritt. Diese Erkenntnis wurde in den Pionierländern der Gleich­

stellungspolitik, den USA und Schweden, bereits in den 70er Jahren gewonnen und 

umgesetzr, in der EG gewinnt sie erst im Verlauf der 80er J ahre l~ngsam an 

Boden. 

In der bundesrepublikanischen Rechtswissenschaft hat sich inzwischen weitgehen­

der Konsens darüber gebildct, daß das Gleichberecluigungspostulat des Art. 3 

Abs.2 GG Maßnahmen der Frauenförderung gestaue. Umstritten ist allerdings, ob 

der Staat zu deranigcn Akriviräten sogar von verfassungswegen verpflichret ist und 

wieweir derartige Fördermaßnahmen gehen dürfen. Insbesondere die Frage, ob 
Fraucnquoren als einerseits besonders wirksames Instrument der Arbeitsmarktpoli­

cik andererseits wegen Männcrdiskriminicrung verfassungswidrig seien, ist immer 

noch nichr endgültig geklärt. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zum vorgezo-

Sl Komml$slon dct' Europ~j5c.hi:"n Gcmcms<::haht.:"n, Bcncht der Komml:S~lOn :1n de.n R:lt über dfC Anv.·en­
dun b des G",,,dsotzc, der Gl~,chbch.ndlung von M3nncm und frluen ...• ". Febr. '98,. S. '70 und 

'76. 
5} KommISSIon, Berlchl. o. o. 0., S. , 7' f. T. Treu, A ,bellsz"l verklirzung und Arb'l!..<~Clln •. xibili"crung In 

haJicn. 10: WSI Millcilun~c" 19&8, 5.18 H., s. 4' I. 
14 Goul, a. o. 0 .. S. '5 f. 
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74 genen Altersruhegcld für Frauen!1 1987 die Frage eines Verfassungsauftrages an den 

Staat zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau gesehen, aber offengelas­
sen, die konkrete Bessersrellung der Frauen jedoch akzeptiert. Das VG Bremens· hat 

[988 im Fall der bremischen Frauenförderungsrichdinie einen Verfassungsauftrag 
aus Art . J Abs.l GG bejaht und verneint , daß Männer dureh das in Bremen 

praktizierte System von Einstellungsquoten unzubssig benachteiligt würden . Das 
OVG Münster erklärte eine vergleichbare Quotierungsentscheidung zugunstcn 

einer Frau [989 für unzulässig, weil der frauenförderplan des Landes NRW keine 
ausreichende gesetzliche Grundlage darstelle, um grundgesetzliche Gleichbehand­
lungsanspruche konkurrierender Männer einzllschränken P . 

Auf EG-Ebene bestehen zu dieser Frage bisher keine rechtsverbindlichen Nortnie­

rungen. Es exisriert nur die Empfehlung des Rates 84/635/EWG von 1<)84, in 

welcher die Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, positive Aklionen zugunsten 
einer verstärkten ]megralion der Frauen in das Erwerbsleben zu ergreifen und zu 
unterstüt.:/,en. Die EG-Kommission hat zwei Aktionsprogramme der Gemeinschaft 

zur Förderung der Chancengleichheit der Frauen t982-[ 98 sund 1986-t990 be­

schlossen, in welchen die Mitgliedsstaaten ebenfalls zu geziehen Maßnahmen der 

Frauenförderung und insbesondere positiven Aktionen aufgefordert wurden . 

Schließlich hat die Kommi,sion '988 einen Leitfaden zur Frauenförderung veröf­
fendicht, der Organisationen und Arbeitgebern den Gedanke.n positiver Aktionen 

näherbringen und konkreter machen soll. Zur Streitfrage, ob Frauenfördcrtnaßnah­
men eine unzulässige Benachteiligung der Männer wegen ihres Geschlechts darstell­

ten, liefen die EG-Gleichbehandlungsrichtlinie 76ho7/EWG bereits eine klärende 

Antwort: Nach Art. 4 Abs . IV der Richtlinie verstoßen Maßnahmen zur Förderung 

der Chancengleichheit für Männer und Frauen nicht gegen das Gleichbehandlungs­

gebot. EG-rechdich ist damit auch gegenüber den innerstaatlichen Diskriminie­

rungsverboten, die :rufgrund dieser EG-Richdinic geschaffen wurden, die Möglich­

keit für posirive Aktionen und eine zeitweise fördernde BevorLugung von Frauen 

eröffnet. 

Der EuGH war bisher mit Fragen der Frauenförderung nicht befaßt. In einer 

Entscheidung lIon /984 zu der Frage, ob der Mutterschaftsurlaub unter Gleichslel­
lungsgesiclltspunkten auch auf Väter auszudehnen sei, hat der EuGHI$ seinen 

gleichstellungspolitischen Aktionsrahmen auf der Basis der bi~herigen EG-Richdi­

nien enrgegen seiner sonstigen Tendenz sehr eng definiert: Demn:lch sei es nicht 

Gegenstand der Gleichbehandlungsrichtlinie 761207IEWG, die internen Verhält­

nisse dcr Familie zu regeln oder die Aufgabenverteilung zwischen den Eltern zu 

verändern. Ohne rechtsverbindliche Vorgaben durch die hierfür zuständigen EG­

Organe Rat und Kommission siehe sich der EuGH offenbar nicht in der Lage, eine 
aktive Gleichstellungspolitik in Rich(ung auf einen Geschlechtsrollenwandel für 

beide Geschlechrer zu forcieren. 

Beim Erziehungsurlaub zeichnet sich auch ohne den Druck des EuGH inzwischen 

ein Enrwicklungstrcnd hin zum EI(emuriaub ab. Keinen Erziehungsurlaub gibt es 

allerdings nach wie vor in Griechenland, den Niederlanden und Portugal. Erzie­

hungsurlaub für beide Elternteile bieten il1 unterschiedlicher Lange inzwischen 
Belgien , die Bundesrepublik Deurschland. Dänemark, Frankreich und Iulicn. Die 

finanzielle Absicherung dieses Urlaubs ist allerdings überall noch unzureichend 

jj BVcrfGE 74;' 6) . 
16 VG Bremen, Sl<cIl '988, S.54. 
57 ove Münslc<, Unril ,"om '7· 6. '9g9. Az. 6 B '3'8 /(9 ). OV81. 1989. 116 .. . 
18 EuGH S!g. 1984. S. )047. 
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geregelt und bleibt weit hinter Norwegen und Schweden zurück, wo [00% bzw. 
90% des Normalverdienstes gezahlt werden. Bemerkenswert ist, daß in der Bundes­
republik inzwischen zahlreiche Großunternehmen der Automobil- und Chemie­
branche über den Erziehungsurlaub hinaus langjährige Beurlaubungsmöglichkeiren 

für beide Elternteile anbieten - mit Rückkehrgarantie, aber ohne Bezahlung. 
Ähnliche Regelungen gibt es auch in einigen anderen EG-Ländem, einseitig oder 
auf kollektivvcrtraglicher Basis. Überall, selbst (ür die skandinavischen Vorreiter, 
gilt jedoch. daß aJle Formen des Elternurlaubs ganz überwiegend von Frauen 
wahrgenommen werden. 
Der gesetzliche Rahmen für Maßnahmen, um Frauen starker und möglichst ge­

sehkchtCfparitariseh in den Erwerbsbereich zu integrieren, ist in vielen EG-Nach­

barländern günstiger oder doch zumindest rechtlich klarer abgehßt ;115 in der 

Bundesrepublik. Das dänische Diskriminierungsverbot von 197819 erfaßt prinzipiell 
auch Maßnahmen der Frauenförderung. Sie sind jedoch dann zulässig, wenn die 
Behö{de für eine bestimmte Gleichstellungsmaßnahme vom Diskriminierungsver­
bot Dispens erteilt hat. Diese.s System tendiert in der Praxis dazu, die Aktivit3ten 
der Arbeitgeber zu bremsen, weil der zusätzliche Verwahungsaufwand gescheut 

wird. Ausnahmegenehmigungen gibt es bisher nur wenige, z. B. für Fonbildungs­
veranstaltungen speziell für Frauen, Beschäfrigungsprojekte zur besseren lncegra­
rion von erwerbslosen Frauen in das Beschäfrigungssyslem, für kleinere Pilotpro­
jekte im Bereich der Polizei und ein BesetZllngssystem der Stadt Kopenhagcn, nach 
welchem die zwei stellvertretenden Direktoren jeder Schule je ein Mann und eine 
Frau sein müssen. Wo Tarifverträge zur Gleichstellung der Geschlechter abge­
schlossen werden, schließen diese die Anwendung des dänischen Anridiskriminie­
rungsgeselzes aus. Im Gegensatz zu Norwegen und Schweden, wo :wrnindesr in 
allgemein gehaltener Form überall Gleichstellungsvereinbarungen zwischen Arbeit­

geber- und Arbeimehmerseite getroffen worden sind. existieren derartige in Däne­
mark bisher jedoch nicht. 
In Frankreich60 enthält d:ls Gesetz zur beruflichen Gleichstellung zwischen Män­
nern und Frauen von 198> (Gesetz Roudy) neben Diskriminierungsverboten auch 
ausdrückliche Regelungen zur Frauenförderung: Betriebe mit über 50 Beschäftigten 
müssen jährlich eine Sozialbilanz erstellen und der Arbeitnehmerseite zugängllch 
machen. Frauenförderplane können in allen Betrieben freiwillig zwischen Arbeitge­
bern und Arbeimehmervenretung ausgehandelt, bei einem Scheitern der Verh:md­
lungen aber auch einseitig durch den Arbeitgeber erlassen werden. Die Arbeitsver­
waltung kann binnen zwei Monaten Einspruch erheben . Für innovative Maßnah­
men können öffentliche Gelder beanlragt werden. Da diese bisher nur von Großun­
ternehmen abgerufen wurden, bietet der Staat seit 19117 speziell für Klein- und 
Mittelbctriebe eine vertragliche Einzelfinanzierung durch Vereinbarung zwiSChen 
Arbeitgeber, Frau und Staat an. Bis Anfang [987 waren allerdings erst 15 Fraucnför­
derpläne vereinbart, deren praktische Erfolge von Gewerkschaftsseite in vielen 
Einzclfallen stark in Frage gestellt wurden. Kritisiert wird insbesondere, d<lß es zur 
Durchsetzung der Fraucnforderplänc keine Sanktionen gibt und deren Erfüllung 
damit in das Belieben der Unternehmen gestellt bleibt. 
In lt:dien6r ist vor :lllem die Ebene der Kollektivvereinbnungen zugunsten von 

19 Vgl. \~. H ä rburger, Zi.lvorgaben z ugun" .. " von Fr,uen m den Mitglicdslllldem d« Europäi schen 
G'mcmsch,ft, KommiSSion der Euro p' isehen Gcmemschlfrcn V/ 61 / &a·DE. 19S7. S.~lL R. Nielsen. 
Pom,,'< Acuon In Sc.a"Jjna"I~, In: Equal Opponunliles ]nl,mauo",l Vd.l. no 1 198J. S. J H. 

60 VgJ. r. Eden, Fraucnfärd.rung und Str.,egl<n zur Gieichberccllllgun~ In rrankreICh, In: M.j,nscn 
(Hg.), .,. a. 0., S. lloff. Gou" ".1.0" S. J I H, Horburg«, •.• 0., S. '4 Ir. 

61 Vgl. M. V. B.I!cslrcro, Thc PcrSp.CIIVCS oe Umon, on OblcCllvC, lntl Funelton, 01 Ihe bbour L.\V on 
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Frauenförderung stark ausgebaut : Seit 1987 gibt es beispielsweise für die Bereiche 
Stahl, Textil und Teile des öffentlichen Dienstes branchenweite Tarifverträge :wr 

Frauenförderung. Unrerhalb dieser Ebene existiert eine Vielzahl gewerkschaftlich 
ausgehandelter positiver Aktionen und Frauenförderpläne. Das Antidiskriminie­

rungsgesetz von 1977 regelt die Frage von Frauenförderung nicht. Es ist jedoch 
herrschende Ansicht, daß das Gleichbehandlungsgebot der italienischen Verfassung 
nicht nur Gleichbehandlung fordere, sondern auch positive Aktionen zulasse. Ein 

konkrerisierender Gesetzesentwurf für Frauenfördermaßn~hmen ist derz.eit in der 
Diskussion. Umstritten ist vor allem ein eigenes gewerkschaftliches [nitiativrechr 
für positive Aktionen, wie es bisher erfolgreich prakli:Lien, aber im Entwurf 
dennoch nicht abgesichert ist. 
Tn Großbritannicn61 ist die rechtliche Allsgangslage im Vergleich zu den vorher 

genannten EG-Uindern sehr reslriktiv: Das Gleichbehandlungsgesetz von 1975 läßt 
nach herrschender Rechtsmeinung keine gezielten Einstcllungsmaßnahmen :wgun­
sten von Frauen oder Rassen zu, insbesondere keine Quoten. Erlaubt sind Ziel­
wene, da es hier auf die wei((~ren Umsetzungsschritte ankommt, und gezielte 
Qualifikationsprogr~mme für bereits im Betrieb Titige, soweit sie don bisher 
benachteiligten Gruppen angehören. Der Staat subventioniert derartige Qualifika­

tionsprogramme. Gesetzlichen Druck, derartige Programme einzuführen, gibt es 
nicht. Gemeinden, wie der inzwischen aufgelöste Greatcr London Council, verkop­

peln die Vergabe öffentlicher Mittel mit Förderauflagen, manchmal mit gutem 
Erfolg. Die Privatisierungspolitik der Regierung wirkt dem jedoch entgegen . Um­
fassende Frauenförderplänc praktizieren freiwillig z. B. Austin, Thames Television, 
Channel Four und einige Banken. Andere selbst ernannte frauenfördcrer tun 
praktisch nichts oder diskriminieren sogar. Die britischen Gewerkschaften haben 
diese Entwicklung anfangs passiv toleriert und treffen jeezt oft auf erheblichen 
Widerstand der Unternehmen, wenn sie Maßnahmen der Frauenförderung verein­

baren wollen. Denn die Unternehmen sind nicht bereit, Managementkompetenzen 
zu teilen. Deshalb gibt es bisher nur wenige kollektivrechtlich vereinbarte Maßnah­
men der Frauenförderung. Immerhin wird in neue Tarifverträge inzwischen öfters 
eine allgemeine Klausel aufgenommen, daß die Gleichstellung der Geschlechter 
(und Rassen) eine unternehmenspolitische Zielsetzung sein soll. 
In der Bundesrepublik fehlen bisher gesetzliche Regelungen zur Frauenfärderung. 
Umfassende Gleichslellungsgesetze liegen lediglich als Entwürfe von Grünen und 
SPD vor. Für den öffentlichen Dienst wird in den sozialdemokratisch regienen 
Bundesländern Bremen und Hamburg an Entwürfen gearbeiteL [n NRW und dem 

Saarland sind (989 sehr vorsichtige, knapp ge faßte Regelungen durch LJ.ndesgesetz 
gecro(fen worden. Auf dcr untergesetzlichen Ebene hat sich allerdings auch in der 
Bundesrepublik über Frauenförderrichdinien und -beschlüsse öffentlicher Arbeit­

geber sowie einseitige oder ko!lektivrechdich vereinbarre Frauenfördennaßnahmen 

größerer Privatunternehmen in jüngster Zeit einiges positiv bewegt61 . Der Blick 
über die Grenzen, wie ihn die Errichtung des Binnenmarktes künftig noch verstärkt 
erzwingt, scheint in der Vergangenheit eher vorteilhaft auf die Bereitschaft zur 
Frauenförderung gewirkt zu haben. Frauenförderung hat sich als werbewirksames 

Warn." .nd Werk .Iang the Speclrum Prott<lLon/E'lu:Ji'yIAffirm,"vc Aclton. It"'y, unveroUentlichtes 
Arb~1upap,er für da, Projekt ,.N , lIonalc Ar[,.,llSr",huth~o,,~n ", (s .. he fn . 10). Pircl,<" • . >. O. 

61 Vgl. L. DickcnS/B. TownlcylD. Winchc.ster, T. ckling Sr. Discromln'UOn through CollcCtlvc Bargallllllg. 
[OC (Hg.), Löndon 19Sa. A. D,x, Glerchbcrechngung dun:h Gesetz, H :\fnbu~ '9g4, S. 19011. J. Gr<· 
J:ory, PO""'·' oellon: Anomcr tcnl>vc step, " I' Scx, R.cc .nd ,he L,w. London t987 s. 49 ({. Hörburger, 
' . A_O .. S.}2 f. 

61 Vgl. M. Wcg/O.Sle,n (Hg.), Macht mach, r(":lucn surk. H,mbuf);. '988. 
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Attribut moderner Großunternehmen und mitglicderorientiencr Gewerkschaftspo­
litik europaweit einen eher wachsenden Stellenwert verschafft, selbst ohne ver­
pflichtende EG-Vorgaben. 
Weil Frauenfördc:rung aber bisher freiwillig oder doch unsanktioniert erfolgt, hat sie 
sich nirgends über das Niveau lediglich optimierter Personalpolitik hinausbewegt. 
Das ökonomische Kalkül der Unternehmen blieb Maßstab und Grenze jeglicher 
Frauenförderung. Klein- und Mittelbetriebe, also typische Domänen von Frauenbe­
schäftigung, sind bisher nicht in Frauenförderung eingebunden. Diese Grenzen 
könnten nur durch Druck überschritten werden. Verstärkte normative Unterstüt­

zung seitens der EG ist jedoch derLeit nicht zu erwarten. In der Bundesrepublik 
wird deshalb zunehmend erwogen, die Vergabe öffentlicher Gelder ähnlich wie in 

den USA mit Frauenförderung zu verkoppeln . Hier schafft gerade das EG-Recht 
jedoch Probleme. Denn die EG-Koordinierungsrichdinien, an die die einz.elstaarli­
ehen Vergabeverfahrcn für öffentliche Aufträge angepaßt werden sollen, sehen 
sozialpolitische Gesichtspunkte bisher nicht vor6~. Diese Hemmnisse dürften sich 
mit der Errichtung des Bin nenm3rktcs '92 über die völlige Öffnung offendicher 
Ausschreibungslledahren eher verstärken . 
An diesem Beispiel zeigt sich eine grundsätzliche Schwäche des EG-Rechts: Zwar 
konnte sich Sozialpolitik inzwischen in der EG gerade am Beispiel der Gleichstel­
lung der Frau zu einem eigenen normativen Bereich entwickeln, der nicht nur eine 
Annexexistenz im Verhältnis zur Wirtschaftspolitik fristet; zwar wird der Diskus­
sion um dcn EG-Binnenmarkt '91 zunehmend auch eine soziale Dimension ange­
fügt. Die Wirtschaftspolitik selber wird jedoch nach wie vor nicht im integrierten 
Zusammenhang mit Sozialpolitik entwickelt, so daß ihre eigentlichen Instrumente 
hiervon unberührt bleiben und sozialpolitische Versuche wie im Beispiel der 
Verkoppelung von Auftragsvergabe und Frauenförderung ungewollt faktisch kon­

terk Hieren. 

6. SchLußfoLgerungen 

Frauen haben in den letzten (5 Jahren auf der rechtlichen Ebene deutlich von der 
europäischen Integration profitiert. Vor allem in Fr:lgen des Diskriminierungsab­
baus hat das EG-Reeht über einen ersJaunlich frauenfreundlich entscheidenden 
EuGH und zunehmend vorlagefreudiger werdender Arbeitsgerichte cine eindeurig 
progressive Wirkung auf die innerstaatliche Rechtsentwicklung gehabt. Allerdings 
ist unverkennbar, daß bei dieser Angleichung der Rechte schrinweise auch der 
besondere Arbeitsschutz für Frauen ~ufgegeben wird, soweit er nicht eindeutig 
biologische Gründe hat, sondern sich eher als eines der wenigen tradierten Fr~ucn­
privilegien im Erwerbsbereich darstellt. 
Für eine Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter muß der 
Rahmen bloßer Diskriminierungsverbote deutlich überschritten und zU einer akti­
ven Gleichstellungspoljtik übergegangen werden. H ier liefert das EG-Recht leider 
keine verbindlichen Vorgaben, sondern nur Empfehlungen und Absichtserklärun­
gen. Das Reelu einiger EG-Nachbarstaaten geht hier aber der bundesrepublikani­
sehen Reehtsentwicklung deutlich voraus. Auf dem Gebiet der Frauenförderung, 
wo sich die Bundesrepublik also eher auf einem Mittelplatz bewegt, könnte die 

64 Vg). H.-]. M~n'l.d, Berucksldmgung so,,-,~Ipolito<chcr K"I~ncn bel der offendich,·n Au!tr:tgsvc,~,b., In' 

OB '98" S. JO) H., S. J01 und J07. 
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künftige Binnenimegrarion durchaus Versdirkereffekte haben. Denn Fr~uenförde­
rung scheint sich im Großunternehmen als Instrument moderner Personalpolitik 
zunehmend zu etablieren. 

Weil allerdings die Sozialpolitik der Gemeinschaft bisher nicht mtegraler Bestandteil 
von allgemeiner WirtSchaftspolitik geworden ist. gibt es auch Entwicklungstrends, 
die diese Positiva konterkarieren; Zu erinnern ist an die eingangs gescellte ungün­
stige ArbeitsplalZprognose (ür Frauen im gemeinsamen Markt und die Liberalisie­
rung der öffentlichen Auftragsvergabe. die eine positive Sanktionierung von Frauen­
förderung eher erschwen:. 
Schließlich ist es bisher in der Vergangenheit auch bei der Diskriminierungsproble­
matik Ilicht gelungen. progressiver Reehlsenrwicklung über die Korrektur von 
Einzelfällen hinaus eine gesellschafesverändernde Sroßkraft zu geben . Pfarr6f weist 
sehr zu Recht darauf hin. daß die vergangene Rechtsemwicklung nach Einfügen des 
Art. 3 Abs. 2 GG in die Verfassung t949 nicht mehr der Kraft der Frauenbewegung, 
sondern Einzelkämpferinnen und vor allem den InstitUlionen der EG zu danken sei. 

Die bisherigen Möglichkeiten des EG-Rechts für die breite Masse der Frauen 
nutz.bar zu machen und neue Rechte zu erkämpfen. dafür bedarf es künftig eines 
aktiven. kämpferischen Frauenpotentials. das seine Interessen innerhalb und außer­
halb der tradienen gesellschaftlichen Institutionen. national und übernational for­
muliert und durchsetzt. Der steigende Frauenanreil in den Gewerkschaften. eine -
auch durch Quotierungen - verbessen:e Repräsentanz von Fraut'ninteressen in 
Gewerkschaften und politischen Pitrteien könnte hierfür ein erster Schritt sein . 
Wichtig ist aber vor allem. daß die neue Frauenbewegung insgesamt sichtbarer wird 
und sich des Rechtes offensiver als bisher zur Durchserzung ihrer Interessen 
bedient, ohne ihre politische Sprengkraft ~ber durch Verrechtlichung einzubüßen. 

61 I'brr, Glr,ehSlcllung d.r Fr.w. ~.,. 0 .. S. >0. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-1-62 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:58:22. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-1-62

